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Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Stadtrat 

 

Beschlussantrag Nr. : 219-2018 

  

 

   aus öffentlicher Sitzung 

 

 

 

Einreicher: Oberbürgermeister 
Verantwortlich für die Umsetzung: SB Stadtplanung 
Budget / Produkt: 41/ 51.10.01 

 

 

 

Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Ortschaftsrat Holzweißig 09.10.2018    

Bau- und Vergabeausschuss 17.10.2018    

Stadtrat 24.10.2018    

    

 

Beschlussgegenstand: 

9. Änderung der Flächennutzungsplanes der Stadt Bitterfeld-Wolfen in den Bereichen "WG Pomselberg", 

der "Gartenstraße" sowie der "Roitzscher Straße" jeweils im OT Holzweißig - Entwurfsbeschluss 

 

 

Antragsinhalt: 

Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt: 

 

1. Der Entwurf der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes für die Teilbereiche "Wohngebiet 

Pomselberg", "Gartenstraße" und "Roitzscher Straße" jeweils im Ortsteil Holzweißig in der 

Fassung vom September 2018 wird gebilligt.  

 

2. Der Entwurf einschließlich Begründung der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes wird nach 

§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt.  

Gleichzeitig erfolgen die Beteiligungen der Behörden sowie Träger öffentlicher Belange und 

der Nachbargemeinden nach den §§ 4 Abs. 2 und 2 Abs. 2 BauGB. 

 

 

Begründung: 

Gegenstand der Änderungen ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Entwicklung 

eines neuen Wohngebietes im Ortsteil Holzweißig. 

 

Im Bereich Pomselberg wird der Bebauungsplan 04-2017ho "Wohngebiet Pomselberg" aufgestellt. Die 

betreffende Fläche (Änderungsfläche 1) ist im Flächennutzungsplan (FNP) als Grünfläche dargestellt. Ca. 

15.500 m² des insgesamt ca. 24.500 m² großen Plangebietes sollen als Wohnbaufläche ausgewiesen werden. 

Zum Ausgleich der Wohnflächenbilanz werden Wohnbauflächen in der Gartenstraße (Änderungsfläche 2) 

und in der Roitzscher Straße (Änderungsfläche 3) in Grünflächen umgewidmet, was der realen Nutzung 

entspricht. 
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Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden, Träger Öffentlicher Belange sowie der 

Nachbargemeinden fand vom 09.04.2018 bis einschließlich 23.04.2018 statt. Stellungnahmen, die dem 

Planvorhaben entgegenstehen, wurden nicht abgegeben. 

 

  

Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 

BauGB, KVG LSA, Hauptsatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen 

  

 

Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 

(Beschlussnummer/Jahr)?        

149-2017 vom 16.08.2018   Aufstellungsbeschluss 

006-2018 vom 23.05.2018   städtebaulicher Vertrag 

 

 

Welche Beschlüsse sind 

a) zu ändern?   keine 

b) aufzuheben? keine 

(Beschlussnummer/Jahr)? 

 

 

Die Behindertenfreundlichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (EU-, Bundes- und 

Landesrecht) 

wurde durchgeführt 

ist nicht notwendig 

 

 

Welche finanziellen Auswirkungen ergeben sich:       

a) Untersachkonten:       

b) Maßnahmenummer (bei Investitionen): keine 

c) Betrag in € einmalig: keine 

d) Folgekosten in € nach Jahresscheiben:  
Die Finanzierung wird über einen städtebaulichen Vertrag geregelt. 

  

 

 

 

 

              

Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur 

Vorlagennummer: 219-2018 

 

Anlagen: 

Anlage 1   Planzeichnung 

Anlage 2   Begründung 
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